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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1990

Norm

StGB §34 Z11

Rechtssatz

Ein Handeln über Weisung des Vorgesetzten, zu dem die Täter in einem dienstrechtlichen Abhängigkeitsverhältnis

stehen, geschieht unter Umständen, die einem Schuldausschließungsgrund nahekommen (§ 34 Z 11 StGB).
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